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Teilnahmebedingungen für Erziehungsberechtigte 
 
1. Anmeldung 
Stöbern Sie gemeinsam mit Ihrem Kind durch das Programm. Dieses finden Sie online auf der 

Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter www.gelsenkirchen.de/umweltdiplom. Von dort gelangen 

Sie auch direkt in das Online-Buchungsportal. Dort finden Sie weitere Detailinformationen zu den 

einzelnen Veranstaltungen und stets den aktuellen Stand und können Ihr Kind direkt zu den 

gewünschten Terminen anmelden. Eine Anmeldung per E-Mail ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie 

stattdessen das Online-Buchungsportal. 

Alternativ gibt es das Programmbuch des Gelsenkirchener Umweltdiploms auch in gedruckter Form 

an vielen Stellen im Stadtgebiet kostenlos zum Mitnehmen – zum Beispiel in Schulen, Kitas, 

Stadtteilbibliotheken u. v. m. Die Anmeldungen für die Veranstaltungen kann auch schriftlich mit der 

in der Broschüre eingehefteten Postkarte erfolgen. Dazu die Anmeldekarte bitte ausreichend 

frankiert und mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten versehen an das Referat Umwelt 

senden oder persönlich abgeben.  

Für beide Anmeldearten gilt, dass jedes Kind einzeln angemeldet werden muss. Es können maximal 

18 Veranstaltungen pro Kind und Veranstaltungsjahr gebucht werden. Vom Referat Umwelt 

bekommen Sie dann ca. 3-4 Wochen vor der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung per Post (bei 

Anmeldung mit der Karte) bzw. per E-Mail (bei Anmeldung im Online-Verfahren) übersandt. Bei 

einigen wenigen Veranstaltungen steht der Veranstaltungsort noch nicht fest. Er wird dann mit der 

Anmeldebestätigung genannt. 

Da die Teilnehmerzahl bei den meisten Angeboten begrenzt ist, werden die Plätze nach dem 

Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. Teilnehmende, die eine gleiche Veranstaltung bereits im 

Vorjahr besucht haben, werden nachrangig berücksichtigt.  

Bitte beachten Sie die Altersangaben bei den Veranstaltungen. Anmeldungen können nur im Rahmen 

der Altersangaben erfolgen. Ausgewiesene Eltern-Kind Veranstaltungen erfordern die Anwesenheit 

eines Erwachsenen.   

Am Veranstaltungstag ist die mit der Adresse versehene Diplom-Bestätigungskarte mitzubringen, 

damit Ihr Kind sich die erfolgreiche Teilnahme bestätigen lassen kann. Die Bestätigungskarte finden 

Sie zum Ausdrucken unter www.gelsenkirchen.de/umwetldiplom oder in der Mitte der gedruckten 

Broschüre. 

2. Preisverleihung  

Wenn ihr Kind an sechs Veranstaltungen teilgenommen hat kann ihr Kind das Umweltdiplom und 

einen Büchergutschein im Wert von 10,- Euro erhalten. Schicken Sie dazu die Diplom-

Bestätigungskarte mit allen sechs ausgefüllten Feldern an das Referat Umwelt. 

Vom Referat Umwelt bekommt ihr Kind dann sein Umweltdiplom und den Büchergutschein 

zugeschickt. Pro Jahr kann nicht mehr als ein Umweltdiplom erworben werden. Überzählige 

Veranstaltungsteilnahmen können für das Umweltdiplom im nächsten Jahr verwendet werden. Die 

Karte ist ins darauffolgende Jahr übertragbar. Die eingereichte Karte wird, auch wenn sie aus einem 

vergangenen Jahr stammt, dem Jahr zugeordnet, in dem sie abgegeben wird. Auf dem Postweg 

verlorengegangene Umweltdiplome werden nicht ersetzt. 
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3. Rücktritt 

Bis auf die Materialkosten sind die meisten der Veranstaltungen des Umweltdiploms für ihr Kind 

kostenfrei, aber für uns nicht kostenlos. Für jedes Programmangebot leisten die Kooperationspartner 

wertvolle Arbeiten und selbst die Vorbereitungen kosten bereits. Auch die Förderer und Sponsoren 

bezuschussen freundlicherweise das „Gelsenkirchener Umweltdiplom“. Melden Sie ihr Kind also aus 

Fairnessgründen nur zu Veranstaltungen an, die es tatsächlich besuchen wird. Wenn ihr Kind 

verhindert ist, geben Sie durch einen Anruf oder eine E-Mail bitte den Platz so schnell wie möglich 

frei, damit ein anderes Kind eine Teilnahmechance erhält. Sollte dieses Fairnessgebot gegenüber 

anderen Teilnehmenden des Umweltdiploms nicht beachtet werden (wiederholtes Fehlen ohne 

Abmeldung) wird ihr Kind von weiteren Veranstaltungen des Umweltdiploms ausgeschlossen. 

4. Teilnahmebeiträge 

In der Regel werden Materialkosten direkt bei der Veranstaltung von den jeweiligen Referenten 

eingesammelt. Bei Veranstaltungen, bei denen im Vorhinein Materialkosten und Eintrittsgelder zu 

überweisen sind, achten Sie bitte unbedingt auf die Zahlungsfrist. 

5. Mindestteilnehmerzahl 

Alle Programmangebote werden nur dann durchgeführt, wenn bei Veranstaltungsbeginn eine 

Mindestteilnehmerzahl von fünf Kindern erreicht wird. Wenn die Mindestteilnehmerzahl schon am 

Tag vorher nicht gegeben ist, werden sie per E-Mail benachrichtigt. 

6. Änderungen 

Über Änderungen von Kurszeiten oder -orten oder Ausfall von Veranstaltungen werden Sie so früh 

wie möglich per E-Mail unterrichtet. Darüber hinaus werden alle Änderungen ins Online-Angebot 

eingepflegt. Das Online-Angebot stellt im Gegensatz zur Veranstaltungsbroschüre stets den aktuellen 

Stand dar. Es wird empfohlen den RSS-Feed zu abonnieren, um laufend über Änderungen beim 

Umweltportal informiert zu werden 

7. Sonstiges 

Bitte bei allen Veranstaltungen auf wettergerechte Kleidung, Sonnen-, Regen- und ggf. 

Insektenschutz achten, Verpflegung und ausreichend Getränke mitbringen. 

8. Foto- und Filmrechte 

Im Rahmen unserer Veranstaltungen können Foto- und Videoaufnahmen entstehen, die zu Zwecken 
der Öffentlichkeitsarbeit (Print und Online) verwendet werden. Sollten Aufnahmen geplant sein, 
informieren wir Sie hierüber separat. Die Aufnahme, Verarbeitung, Speicherung und 
Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem Kinder erkennbar sind, erfolgt ausschließlich nach 
vorheriger schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Dabei achten wir besonders 
darauf, dass Kinder möglichst nicht einzeln und nur in unkritischen Situationen abgebildet werden. 
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind auf solchen Aufnahmen erscheint, teilen Sie uns dies bitte vor 
Veranstaltungsbeginn mit. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. 
 
9. Haftung 

Für die Teilnehmenden besteht bei Unfällen, Sachschäden und Haftpflichtansprüchen Dritter kein 

Versicherungsschutz über die Stadt Gelsenkirchen. 

 


